
sehen Zwang“4). Und Lenin lehrt uns, daß proletarische, 
bewußte Disziplin eine der Vorbedingungen ist für den 
Sieg des Proletariats über das kleinbürgerliche Element 
und der Garant für die Unmöglichkeit der Restaurie
rung der gestürzten Klasse. Lesen Sie aufmerksam den 
§ 2 unseres Gerichtsverfassungsgesetzes, der von den 
Aufgaben der Rechtsprechung spricht. Lassen Sie sich 
immer von diesen Worten leiten:

„Die Gerichte der DDR erziehen durch ihre 
Rechtsprechung alle Bürger in ihrem beruflichen 
und persönlichen Leben zu einem verantwortungs
bewußten Verhalten und zur gewissenhaften Be
folgung der Gesetze.“

Sie helfen als Richter mit, unsere Bürger durch die 
Rechtsprechung zu erziehen. Das ist eine wichtige Auf
gabe unserer Gerichte. Denken Sie vor allem daran, 
wenn über Roheitsverbrechen, Körperverletzung und 
ähnliche Verbrechen, zu denen nicht selten Alkohol
mißbrauch führt, zu entscheiden ist. Wir erziehen durch 
die Rechtsprechung aber nur dann, wenn unsere Ur
teile auch wirklich überzeugen und in einer einfachen, 
für jeden Bürger verständlichen Sprache abgefaßt sind.

Zur Achtung der Regeln unseres Zusammenlebens er
ziehen wir die Bürger auch in den Privatklagever
fahren. Ein Angriff auf die. Ehre des Bürgers, eine Be
leidigung oder gar eine tätliche Beleidigung ist keine 
Bagatelle.

Der Erziehung unserer Bürger und damit der Festi
gung unseres Staates dient ebenso wie das Strafver
fahren jeder Zivilprozeß.

Die Richter müssen hier, sowohl im Laufe des Ver
fahrens als auch im Urteil selbst, die Parteien von der 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung überzeugen. Sie 
müssen dem Bürger klarmachen, daß Verpflichtungen 
einzuhalten und Schulden zu bezahlen sind. In Miet
streitigkeiten haben sie beispielsweise dafür zu sorgen, 
daß das Zusammenleben der Mieter wieder erträglich 
wird und es keinen neuen Zank und Hader gibt. — 
Besonders deutlich wird die erzieherische Rolle des 
Gerichts aber in Familienrechtstreitigkeiten, mag es 
sich um Ehescheidung, Unterhaltsklagen oder andere 
Dinge handeln. Hier müssen Richter und Schöffen den 
Beteiligten eindringlich die Bedeutung und das Wesen 
der Ehe und Familie in unserer Gesellschaftsordnung 
erläutern und sie zur Einhaltung ihrer daraus ent
springenden Verpflichtungen erziehen.

Wir erziehen unsere Bürger ferner durch die Justiz
aussprachen, die insbesondere dann große Bedeutung 
haben, wenn wir im Anschluß an ein Strafverfahren 
dort, wo der Täter zu Hause ist, oder dort, wo das be
gangene Verbrechen unsere Bürger bewegt, der Be
völkerung in einem Justizausspracheabend die Ent
scheidung des Gerichts erläutern. Auch für die Mit
arbeit der Schöffen bei den Justizaussprachen gibt es 
sehr viele gute Beispiele.

Weiterhin erziehen wir unsere Bürger in den Rechts
auskunftsstellen der Gerichte. Wir bitten Sie deshalb, 
während Ihrer richterlichen Tätigkeit regelmäßig dabei 
zu sein, wenn die Bürger mit Fragen, oft auch mit 
Kritik und Beschwerden zur Rechtsauskunftsstelle 
kommen.

Einen sehr wesentlichen Beitrag zur Erziiehung 
unserer Bürger zur Achtung vor unseren Gesetzen 
können die Schöffen — und nur sie — deshalb leisten, 
weil sie mit ihren Kollegen im Betrieb verbunden 
bleiben. Ihre Kollegen werden Sie sehr bald schon als 
ihre Richter ansehen, und sie werden sich mit mancher 
Frage an Sie wenden. Darauf werden Sie nicht immer 
gleich antworten können und deshalb manchmal mit 
dem Berufsrichter sprechen müssen, ehe Sie antworten 
— aber antworten müssen Sie unbedingt. Sie werden 
jedoch bald immer mehr Fragen selbst beantworten 
können, wenn Sie aufmerksam die Schöffenzeitschrift 
lesen und an der Schöffenschulung teilnehmen. Damit 
werden Sie das Vertrauen Ihrer Kollegen, das Ihnen 
mit der Wahl zum Schöffen entgegengebracht wurde, 
rechtfertigen.

Dasselbe gilt für Beschwerden, für jede Kritik an der 
Arbeit des Gerichts, die an Sie herangetragen wird oder 
die Sie selbst zu üben haben. Wir bitten Sie um diese 
Kritik! Wir sind auch nicht empfindlich. Unsere Partei 
hat uns dazu erzogen, für Kritik empfänglich zu sein. 
Sprechen Sie offen aus, was Sie zu kritisieren haben.

4) a. a. O. S. 211.

Sie helfen uns damit. Sie helfen unseren Richtern bei 
der Erziehung zur Selbstkritik. Wir kämpfen noch mit 
Schwierigkeiten, Wachstumsschwierigkeiten, die ihre 
Ursache darin haben, daß uns für die immer größer 
werdenden Aufgaben oftmals noch die politisch, fachlich 
und moralisch geeigneten Menschen fehlen. Überwinden 
können wir unsere Fehler und Schwächen und unsere 
Schwierigkeiten jedoch am ehesten durch eine offene 
Kritik und ehrliche Selbstkritik. Mao Tse-tung lehrt 
uns:

„Mut und Entschlossenheit und völlige Aufrichtig
keit auf kritische Nachprüfung zu verwenden, seine 
Arbeit auf Irrtümer und Fehler zu untersuchen 
und sie zu verbessern, darin besteht die Methode 
kommunistischer Selbstkritik.“

Und schließlich die dritte Aufgabe der Justiz: Die 
Schaffung der Einheit Deutschlands auf demokratischer 
Grundlage. Wir tragen dazu bei, wenn wir uns bei allen 
Entscheidungen von gesamtdeutschen Erwägungen 
leiten lassen, wenn wir mit unserer Rechtsprechung das 
Vorbild geben für Gesamtdeutschland und wenn wir 
die demokratische Gesetzlichkeit unter allen Umständen 
strikt einhalten. Seien wir uns immer bewußt: Jeder, 
auch der kleinste Verstoß gegen die demokratische Ge
setzlichkeit bietet unseren Feinden eine Gelegenheit 
zum Angriff.

Ich will mich hier nicht mit der Rechtsprechung in 
Westdeutschland auseinandersetzen, ich will Ihnen nur 
einige Tatsachen mitteilen. Vor zwei Tagen meldete 
die Westpresse, daß die Kriminalität in Westdeutsch
land im Jahre 1954 weiter angestiegen ist, obwohl man 
schon im Jahre 1953 rund 1,5 Millionen Verbrechen re
gistrieren mußte und bereits 1952 in Westdeutschland 
alle 43 Sekunden ein Verbrechen verübt wurde — ein 
trauriger Rekord, der nur noch vom Lande der „un
begrenzten Möglichkeiten“, den USA, gebrochen wird. 
Wir wundern uns nicht über diese Flut von Verbrechen 
in Westdeutschland, West-Berlin, Amerika und den 
anderen kapitalistischen Ländern. Wir wundern uns auch 
nicht über die Rechtsprechung in Westdeutschland, weil 
wir wissen, daß 90 Prozent der Richter und Staatsan
wälte in Westdeutschland Faschisten waren und ge
blieben sind. Wir wundern uns auch nicht darüber, daß 
die Anklagebehörde im Terror-Prozeß gegen Jupp An
genfort und Wolfgang Seiffert in Karlsruhe mit ge
fälschtem Belastungsmaterial arbeitet.

Weil wir aber die Auflösung der Gesetzlichkeit in 
Westdeutschland tagtäglich feststellen können, gerade 
darum ist es um so notwendiger, bei uns in der DDR 
auch nicht den geringsten Verstoß gegen die demo
kratische Gesetzlichkeit zuzulassen.

Das sind die drei Hauptaufgaben, die heute von der 
Justiz, von Ihnen als Richter zu lösen sind. Wir er
warten, daß Sie im Bewußtsein der großen Verantwor
tung parteilich entscheiden, daß Sie unbedingte Ver
schwiegenheit wahren, daß Sie wachsam und kritisch 
sind, daß Sie fleißig lernen, daß Sie mit den Berufs
richtern eng und gut Zusammenarbeiten, daß Sie auch 
auf die Würde der Gerichtsverhandlung achten; vor 
allem, daß Sie den Schwung der Arbeit aus unseren 
volkseigenen Betrieben in unsere Gerichte tragen.

Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann möchte 
ich Ihnen sagen: Wir hatten vor neun Jahren, als wir 
vom ersten Richterlehrgang in die Praxis gingen, auch 
Schwiierigkeiten, sogar große Schwierigkeiten. Wir 
sind aber damit fertig geworden, und wir wären 
schlechte Demokraten und noch viel schlechtere Sozia
listen, wenn wir vor unseren heutigen Schwierigkeiten 
kapitulieren würden.

Wir arbeiten und wir kämpfen für eine gute und 
gerechte Sache, eine Sache, für die es sich lohnt zu 
kämpfen. Die Kräfte des Friedens sind heute stärker 
als die der Kriegstreiber, die vergeblich versuchen, das 
Rad der Geschichte zurückzudrehen. Ihre Bemühungen, 
die Deutsche Demokratische Republik, den Staat der 
Arbeiter und Bauern, in seiner Entwicklung zu hem
men, sind ebenso verzweifelt wie aussichtslos. Die Zu
kunft gehört den friedlichen, den demokratischen 
Kräften, den Kräften des Fortschritts.

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem verantwortungs
vollen Amt als Schöffe, als Richter. Helfen Sie mit, auch 
den letzten Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik davon zu überzeugen, daß die Rechtsprechung 
unserer Gerichte den Interessen der Werktätigen dient.
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